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FinanzOnline is watching you 
 

Die seit dem Voranmeldungszeitraum April 2003 
verpflichtende elektronische Einreichung von 
Umsatzsteuervoranmeldungen war nur der erste 
Schritt. Den Steuerpflichtigen und den 
Steuerberatern stehen unter dem Stichwort e-Finanz 
schon in Ku rze einschneidende Veranderungen ins 
Haus.  
 

So sollen ab dem Veranlagungszeitraum 2003 (die 
Einreichung erfolgt somit im Jahr 2004) die 
Einkommen-, Korperschaft- und Umsatzsteuer-
erklarung 2003 bereits elektronisch abgegeben 
werden. Ab 2004 ist auch die Zusammenfassende 
Meldung verpflichtend elektronisch einzureichen. 
 

Vollig neu ist bei der ku nftigen elektronischen 
Einreichung der Jahressteuererklarungen, dass keine 
U berschussrechnung, Bilanz oder Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung mehr als Beilage verlangt wird. 
Vielmehr werden zu der Einkommensteuererklarung 
eigene Formulare entwickelt (zB fu r die 
betrieblichen Einku nfte, fu r die Einku nfte aus 
Vermietung und Verpachtung), in denen 
verschiedene Details aus den Jahresabschlu ssen 
anzugeben sind. Diese Informationen werden mit 
Hilfe einer speziellen Software seitens der 
Finanzverwaltung verarbeitet und auf 
Besonderheiten (zB Abweichungen vom Branchen-
durchschnitt) u berpru ft. Durch eine Risikoanalyse 
mittels statistischer Methoden und interner sowie 
externer Betriebsvergleiche wird eine Vorselektion 
moglicher “Steuersu nderß vorgenommen.  
 

Es bleibt natu rlich abzuwarten, wie das System in 
der Praxis eingefu hrt wird. Es ist aber zu befu rchten, 
falls die vom Finanzminister gewu nschte 
Gewinnsituation beim Steuerpflichtigen nicht 
eintritt, dass diese dann doch mittels einer 
Betriebspru fung herbeigefu hrt wird, meint  
 
Ihr Mag. Gerald Pilz 

Fo rderung SPEZIAL 
 

Nahversorgungsinitiative der 
oststeirischen Stadtekooperation 
 

Sollten Sie gewerblich tatig sein und in einer der 
Stadte Gleisdorf, Fu rstenfeld, Feldbach, Weiz, 
Hartberg, Fehring, Friedberg oder Bad Radkersburg 
u ber ein Geschaftslokal verfu gen, so konnen Sie 
eine 50%ige Forderung fu r Marketingaktivitaten (bis 
max. EUR 24.900,00) lukrieren. Der Forderungs-
antrag ist bei der Steirischen Wirtschaftsforderung 
(SFG) spatestens bis 30. September 2003 
einzureichen. 
 

Die Forderungsvoraussetzungen konnen wie folgt 
kurz beschrieben werden: 
 

- Unternehmen aus den engeren und weiteren 
Bereichen der Nahversorgung wie Einzelhandel, 
personliche Dienstleistungen, Handwerk, Gastro-
nomie und Freizeit 

- vorwiegend an Privatkonsumenten orientiert 
- eigenes Geschaftslokal in einer der 8 Stadte 
- Hauptsitz in der Oststeiermark 
- Unterstu tzung der Marketingaktivitaten der 

oststeirischen Stadtekooperation mit EUR 500,00 
 

Wichtig dabei ist, dass 50 % Forderung gewahrt 
werden fu r alle Marketingma–nahmen, die nicht 
aktivierungspflichtig sind. Sollten diverse Ma–-
nahmen zu einer Aktivierungspflicht fu hren, so sind 
diese immerhin noch mit 15 % gefordert. 
 

Der Forderantrag (Formular) ist sehr einfach 
gestaltet. Es ist keine detaillierte Projekt-
beschreibung zu machen und es ist auch nicht, wie 
bei Forderantragen u blich, eine betriebswirtschaft-
liche Planrechnung beizulegen.  
 
Tipp: Reichen Sie jedenfalls das Forderansuchen 
mit dem Hochstbetrag von EUR 24.900,00 unter 
Inanspruchnahme von Marketingma–nahmen, 
welche eine 50%ige Forderung auslosen ein, selbst 
wenn Sie derzeit noch nicht wissen welche 
Marketingma–nahmen Sie setzen. Denn Sie haben 
ab der Einreichung des Forderungsantrages 15 
Monate Zeit Ihre Ma–nahmen umzusetzen. Sollten 
Sie die angestrebten EUR 24.900,00 nicht erreichen, 
so verringert sich nur die Auszahlung der Forderung. 
 
Weitere detaillierte Informationen, eine beispielhafte 
Aufzahlung der geforderten Marketingma–nahmen 
und den Forderantrag zum Download finden Sie 
unter  
 www.pilz-rath.at/foerderung-spezial 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mag. Peter Rath 
 

 

Budgetbegleitgesetz 2003 
 
Im Juni 2003 wurde die Steuerreform 2004 vom 
Nationalrat beschlossen. Folgend stellen wir 
wichtige Gesetzesanderungen im U berblick dar. Wo 
es nicht anders angegeben ist, treten die 
Gesetzesanderungen im Jahr 2004 in Kraft. 
 
1. Einkommensteuer 
 
• Zukunftssicherung gema§ ü 3 Abs. 1 Z 15 lit 

a EStG 
 

Wie bisher sind Zuwendungen des Arbeitgebers fu r 
die Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer, soweit 
der Betrag von EUR 300,00 jahrlich pro einzelnen 
Arbeitnehmer nicht u berschritten wird, steuerfrei. In 
Anlehnung an die bisherige Verwaltungspraxis, 
aufgrund derer Kapitalversicherungen als 
zukunftssichernde Ma–nahme gelten, wird nunmehr 
festgeschrieben, dass bei Er- und Ablebensver-
sicherungen mit zumindest gleich hoher 
Ablebenskomponente die Laufzeit dieses Vertrages 
bis zur Vollendung des 62. Lebensjahres oder §  falls 
dieser Zeitraum mehr als 10 Jahre betragt - 
mindestens 10 Jahre dauern muss. Bei reinen 
Erlebens- oder Kapitalversicherungen mit 
u berwiegender U berlebenskomponente muss die 
Laufzeit immer bis zur Vollendung des 62. 
Lebensjahres dauern. Bei bestehenden 
Versicherungen, welche diese Anforderungen nicht 
erfu llen, kann ohne steuerliche Auswirkungen eine 
Verlangerung der Laufzeit dieser Versicherungen 
auf die oben genannten erforderlichen Fristen 
erfolgen. 
 

Weiters wurde festgeschrieben, dass im Falle eines 
vorzeitigen Ru ckkaufes oder einer Ru ckvergu tung 
die bisherigen Pramienzahlungen im Ausma– der 
Steuerfreistellung vom Arbeitgeber nachtraglich zu 
versteuern sind. Die Versteuerung unterbleibt, wenn 
der Ru ckkauf oder die Ru ckvergu tung bei oder nach 
Beendigung des Dienstverhaltnisses erfolgt. 
 

• Steuerliche Absetzbarkeit von Studien-
gebu hren 

 

Studienbeitrage fu r ein ordentliches 
Universitatsstudium sind dann absetzbar, wenn das 
Studium eine Aus- oder Fortbildungsma–nahme im 
Zusammenhang mit der vom Steuerpflichtigen 
ausgeu bten oder damit verwandten beruflichen 
Tatigkeit oder eine umfassende Umschulungs-
ma–nahme darstellt, die eine geanderte Tatigkeit in 
einem neuen Berufsfeld ermoglicht. Voraussetzung 
fu r die Absetzbarkeit von Studiengebu hren ist daher 
insbesonders, dass der (die) Studierende eine aktive 
berufliche Tatigkeit ausu bt und das Studienergebnis 
im Rahmen dieser Tatigkeit oder als “Umschulungs-
ma–nahmeß eingesetzt wird. Pensionisten, die 
studieren, konnen daher die Studiengebu hren 
steuerlich nicht absetzen.  Von einer umfassenden 
Umschulungsma–nahme ist dann auch auszugehen, 
wenn der Student zur Finanzierung seines Studiums 
Einku nfte aus Hilfstatigkeiten oder aus fallweisen 
Beschaftigungen erzielt. 
 
• Steuerliche Absetzbarkeit von Ab-

fertigungszusagen an Vorstande bzw. an 
Geschaftsfu hrer mit Sperrminoritat  

 

Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem 
Erkenntnis vom 11.12.2003 zum Ausdruck gebracht, 
dass Abfertigungszusagen an Vorstandsmitglieder 
(sowie an Gesellschafter-Geschaftsfu hrer mit 
Sperrminoritat) zur Bildung von Abfertigungs-
ru ckstellungen berechtigen. Die entsprechende 
Bestimmung im Einkommensteuergesetz wird 
insofern geandert als die Bildung von 
Abfertigungsru ckstellungen fu r Abfertigungszu-
sagen an Vorstandsmitglieder (bzw. an Geschafts-
fu hrer) in der Weise zulassig sind, dass diese sich im 
vergleichbaren Ausma– zu einer gesetzlichen oder 
den Dienst- bzw. Anstellungsverhaltnis ent-
sprechenden kollektivvertraglichen Abfertigung 
bewegen mu ssen, wobei in beiden Fallen 
Vordienstzeiten angerechnet werden konnen. 
Ausgeschlossen bleiben weiterhin einzelvertragliche 
Abfertigungszusagen, die zusatzlich zu einer 
bestehenden gesetzlich oder kollektivvertraglichen 
Abfertigung getatigt werden. 
 
• Begu nstigende Besteuerung fu r nicht 

entnommene Gewinne 
 

Neuerlich wird ein Versuch unternommen die 
Bildung von Eigenkapital steuerlich zu fordern. Die 
bisherige Regelung des Ö  11 EStG (Eigen-
kapitalzuwachsverzinsung) wird ersatzlos gestrichen 
und durch einen neu geschaffenen  Ö  11a EStG  
ersetzt, der eine begu nstigende Besteuerung von 
nicht entnommenen Gewinnen vorsieht. Begu nstigt 
von dieser Regelung sind natu rliche Personen, die 



 

 

den Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft oder aus 
Gewerbebetrieb im Wege einer Bilanz ermitteln. 
Auf den ersten Blick fallt daher auf, dass 
insbesonders jegliche Form der freiberuflichen 
Tatigkeit, welche ja Einku nfte aus selbstandiger 
Tatigkeit auslost, von dieser begu nstigenden 
Regelung ausgenommen ist. Fu r den Bereich der 
Korperschaften (insbesonders GmbH) soll die bisher 
bestehende Eigenkapitalzuwachsverzinsung weiter-
hin bestehen bleiben. 
 

Die vorliegende Begu nstigung kann im Rahmen 
eines Wahlrechts jederzeit in Anspruch genommen 
werden, wobei das Wahlrecht jahrlich unabhangig 
von der Vorgangsweise in fru heren oder spateren 
Zeitraumen immer wieder neu ausgeu bt werden 
kann. 
 

Als Eigenkapitalforderung werden diese nicht 
entnommenen Gewinne bis zu einem Betrag von 
EUR 100.000,00 mit dem halben Durchschnitts-
steuersatz, mindestens aber mit 20 %, besteuert. Bei 
Mitunternehmerschaften (OHG, KG, OEG, KEG) 
konnen nur die Gesellschafter die begu nstigte 
Besteuerung in Anspruch nehmen. Dies nur dann, 
wenn der Gewinnanteil zum Betriebsvermogen eines 
bilanzierenden Einkommensteuerpflichtigen gehort. 
  

Im Falle eines spateren Eigenkapitalabbaues (die 
Entnahmen u bersteigen die Gewinne) kommt es 
innerhalb eines Zeitraumes von 7 Jahren zu einer 
Nachversteuerung. In einem Verlustjahr ist derjenige 
Eigenkapitalabbau der auf den Verlust 
zuru ckzufu hren ist, keiner Nachversteuerung zu 
unterziehen, wohl aber der anteilige Entnahme 
bedingte Eigenkapitalabbau. 
 

Bei einer unentgeltlichen Betriebsu bertragung mit 
Buchwertfortfu hrung (oder einer Umgru ndungs-
ma–nahme mit Buchwertfortfu hrung) werden die 
Verhaltnisse des Rechtsvorgangers auf den 
Rechtsnachfolger u berbunden. Dies bedeutet, dass 
eine vom Rechtsvorganger geltend gemachte 
Begu nstigung beim Rechtsnachfolger sozusagen 
“nachversteuerungsverfangenß bleibt.  
 
• Endbesteuerung von auslandischen 

Kapitalertragen 
 

Aufgrund der vom Verfassungsgerichtshof 
festgestellten Ungleichbehandlung von Kapital-
ertragen aus in- und auslandischen Fonds wurde 
nunmehr die Besteuerung von auslandischen  
Kapitalertragen, sowie von auslandischen 
Investmentfondsertragen neu gestaltet und der 
Besteuerung inlandischer Kapitaleinku nfte 
angeglichen. Fu r auslandische Kapitaleinku nfte wird 
daher ein besonderer Steuersatz in Hohe von 25 % 
eingefu hrt. Diese Gleichstellung trifft sowohl 

auslandische Fonds mit Ausschu ttung wie auch 
thesaurierende Fonds. 
 
• Anhebung des allgemeinen 

Steuerabsetzbetrages 
 

Durch die Anhebung des allgemeinen 
Absetzbetrages sowie einer Veranderung der 
Einschleifregelung  werden Bruttojahreseinkommen 
bis ca. EUR 14.500,00 steuerfrei gestellt bzw. 
daru ber liegende geringere Einkommen steuerlich 
entlastet. In Zahlen ausgedru ckt bedeutet dies, dass 
bei Arbeitern und Angestellten mit einem 
monatlichen Bruttobezug von rd. EUR 1.035,00 
(entspricht jahrlich samt Sonderzahlungen etwa 
EUR 14.500,00) Steuerfreiheit gegeben ist. Die 
Steuerersparnis betragt bei einem Einkommen nahe 
an EUR 10.000,00 bis zu EUR 580,00 pro Jahr. 
 
• Sanierungsgewinne 
 

Bis einschlie–lich 1997 waren Sanierungsgewinne 
vollstandig steuerfrei. Seit der Veranlagung 1998 
sind Sanierungsgewinne grundsatzlich steuer-
pflichtig. In der Praxis hat sich fu r die Finanz 
gezeigt, dass der auf den Sanierungsgewinn 
entfallende Abgabenanspruch haufig nicht 
durchsetzbar ist. Aus diesem Grund wurde bisher 
aufgrund einer erlassma–igen Regelung festgelegt, 
dass eine Einkommen- oder Korperschaftsteuer 
insoweit nicht festzusetzen ist, als diese den die 
Ausgleichsquote entsprechenden Betrag u bersteigen. 
Diese Regelung wird nunmehr im Interesse der 
Rechtssicherheit im Gesetz verankert. 
 
• Fo rderung von Internetzugangen mittels 

Breitbandtechnik 
 

Zur Forderung der Verbreitung der Breitbandtechnik 
wurde durch das Budgetbegleitgesetz eine zeitlich 
befristete Absetzbarkeit von ADSL und xDSL im 
privaten Bereich eingefu hrt.  
 

Die Voraussetzungen fu r die steuerliche 
Absetzbarkeit von Breitbandinternetzugangen sind 
folgende: 
 

1. Die erstmalige Herstellung des Internetzuganges 
muss nach dem 30. April 2003 erfolgt sein und 
die Ausgaben mu ssen vor dem 1. Janner 2005 
anfallen.  

 

2. Ausgaben fu r die erstmalige Herstellung eines 
Internetzuganges mittels Breitbandtechnik sind 
bis zu einem Betrag von maximal EUR 50,00 
absetzbar. 

 

3.  Die laufenden Grundentgelte fu r den 
Internetzugang mittels Breitbandtechnik sind bis 
zu einem Betrag von maximal EUR 40,00 pro 
Monat steuerlich absetzbar. 



 

 

Die oben genannten Kosten sind als Sonderausgabe 
steuerlich absetzbar. Im Gegensatz zu anderen 
Sonderausgaben wie bestimmten Lebensver-
sicherungen, Krankenzusatzversicherungen, Wohn-
raumschaffung etc. ist eine volle Absetzbarkeit 
gegeben. Ebenso fallen die absetzbaren Kosten nicht 
in den sogenannten gedeckelten Sonderaus-
gabentopf. 
 

Die Absetzbarkeit ist auch gegeben, wenn Sie die 
Kosten fu r Anschlu sse des (Ehe) Partners bzw. der 
Kinder u bernehmen. Wichtig ist auch, dass die 
Absetzbarkeit nur fu r die Grundgebu hr gilt und nicht 
fu r allenfalls berechnete Gebu hren fu r Download-
Limit-U berschreitungen etc. 
 
2. Ko rperschaftsteuergesetz 
 
• Internationale Schachtelbeteiligung 
 

Im Bereich der internationalen Schachtel-
beteiligungen wird die Kapitalertragsteuerbefreiung 
fu r qualifizierte auslandische Muttergesellschaften 
im EU-Raum erleichtert. So wird das 
Beteiligungserfordernis von 25 % auf 10 % gesenkt 
und die zweijahrige Behaltefrist auf eine einjahrige 
verku rzt. 
 
3. Umsatzsteuergesetz 
 
• Angabe der UID-Nummer in der Rechnung 
 

In Anpassung an die 6. EU-Richtlinie ist die UID-
Nummer in der Rechnung nur dann anzugeben, 
wenn der Unternehmer Leistungen erbringt, fu r die 
das Recht auf Vorsteuerabzug besteht. Unternehmer, 
die nur zum Ausschluss vom Vorsteuerabzug 
fu hrende Umsatze ausfu hren, haben keine UID-
Nummer anzugeben. Dies bedeutet insbesonders, 
dass bei Unternehmen die ausschlie–lich Geschafte 
mit Endverbrauchern tatigen, ein Anfu hren der UID-
Nummer in der Rechnung nicht notwendig ist. 
 
• Einfuhrumsatzsteuer 
 

Die Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) wird nicht mehr an 
der Grenze durch die Zollbehorden erhoben, sondern 
durch die Finanzamter. Dies fu hrt neben einer 
Verwaltungsvereinfachung auch zu Vorteilen fu r die 
Steuerpflichtigen. 
 

So konnte bisher eine angefallene EUSt nur in jenem 
Monat als Vorsteuer geltend gemacht werden, in 
dem diese tatsachlich an die Zollbehorde entrichtet 
wurde. Mit der nunmehr vorliegenden Gesetzes-
anderung genu gt fu r den Vorsteuerabzug das 
Vorliegen der EUSt-Schuld. Der Vorsteuerabzug ist 
in jenem Kalendermonat geltend zu machen, in dem 
die EUSt-Schuld entsteht. Als Falligkeitstag der 
EUSt wird der allgemeine Umsatzsteuer-

falligkeitstag bestimmt. Dies bedeutet, dass die 
EUSt nunmehr in der Umsatzsteuervoranmeldung 
mit der Umsatzsteuer gegenverrechnet werden kann. 
Es fallen dadurch die Entrichtung an der Grenze und 
die spatere Ru ckforderung der Vorsteuer u ber die 
Umsatzsteuervoranmeldung weg.  
 
• Leistungen von auslandischen 

Unternehmen in O sterreich 
 

Vollig neu wird durch Ö  19 Abs. 1 UStG die 
Behandlung der Umsatze auslandischer Unter-
nehmer geregelt. An die Stelle der Einbehaltung und 
Abfuhr der Umsatzsteuer gema– Ö  27 Abs. 4 UStG 
durch den Leistungsempfanger und der 
Steuerbefreiung gema– der sogenannten Verordnung 
800 tritt nunmehr bei sonstigen Leistungen und 
Werklieferungen der U bergang der Steuerschuld auf 
den Leistungsempfanger ein. 
 

Erbringt daher ein auslandischer Unternehmer, der 
in O sterreich weder einen Wohnsitz noch seinen 
gewohnlichen Aufenthalt oder eine Betriebsstatte hat 
eine Leistung oder eine Werklieferung etwa als 
Subunternehmer (zB Errichtung eines Stahlbaues fu r 
eine Fabrikhalle), geht ahnlich wie bei den 
Bauleistungen die Steuerpflicht auf den 
osterreichischen Unternehmer u ber. Der 
auslandische Unternehmer hat daher in seiner 
Rechnung jedenfalls keine osterreichische 
Umsatzsteuer auszuweisen und falls dies doch 
geschieht, u berweisen Sie keinesfalls den 
Umsatzsteuerbetrag ins Ausland. Die neue Regelung 
ist auf Umsatze anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2003 ausgefu hrt werden. 
 
• Elektronische Einreichung der Umsatz-

steuererklarung 
 

Der Ö  21 Abs. 4 UStG 1994 sieht vor, dass die 
Jahresumsatzsteuererklarung elektronisch an das 
Finanzamt zu u bermitteln ist. In diesem 
Zusammenhang wird der Bundesminister fu r 
Finanzen ermachtigt, eine Verordnung die den Inhalt 
und das Verfahren der elektronischen U bermittlung 
der Steuererklarung festlegt, zu erlassen. 
 
• Elektronische Ubermittlung der Zusammen-

fassenden Meldung 
 

Ebenso ist ab 1.1. 2004 die elektronische 
U bermittlung der zusammenfassenden Meldung 
vorgesehen. 
 
• Abschaffung der Umsatzsteuer- 

Sondervorauszahlung 
 

Gema– Ö  21 Abs. 1a UStG wird ab dem Jahr 2003 
die sogenannte 13. Umsatzsteuer-Vorauszahlung 



 

 

(Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung) ersatzlos ab-
geschafft. 
 
4. Diverse Gesetzesanderungen 
 
Im Rahmen des Kraftfahrzeugsteuergesetz 
erfolgen Anpassungen im Zusammenhang mit der 
Einfu hrung der Mautgebu hren mit 1.1.2004. Im 
Stra–enbenu tzungsabgabegesetz wird vorgesehen, 
dass dieses mit Beginn der Einhebung der Maut 
aufgehoben wird. 
 

Im Rahmen der O kologisierung des Steuersystems 
wird der Steuersatz des Erdgasabgabegesetzes auf 
6,6 Cent angehoben. Es wird eine Kohleabgabe 
eingefu hrt (Kohleabgabegesetz). 
 

Das Energieabgabenvergu tungsgesetz mit einer 
Deckelung in Hohe von 0,35 % fu r alle Betriebe 
wird auf das Jahr 2003 verlangert. In der 
Bundesabgabenordnung (BAO) wird vorgesehen, 
dass die elektronische Einreichung von 
Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnzetteln 
mittels Zwangstrafe erzwingbar ist. 
 

Steuerrecht aktuell 
 

• Neues zur elektronischen Ubermittlung der 
Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) 

 
Keine Ausnahme von der Verpflichtung zur 
elektronischen Einreichung 
 

Erzielt ein Unternehmer weniger als EUR 
100.000,00 Umsatz und mochte der Unternehmer 
ein aufgrund einer UVA entstandenes Guthaben zur 
Auszahlung bringen, so ist es ebenfalls bei 
Vorliegen der technischen Voraussetzungen 
(Internetzugang) verpflichtend, die Umsatzsteuer-
voranmeldung elektronisch einzureichen.  
 
Die Nichteinreichung der UVA kann zu einem 
Verspatungszuschlag fu hren 
 

Da die Umsatzsteuervoranmeldung ebenso als 
Steuererklarung gilt, kann die Abgabenbehorde bei 
Nichteinreichung einen Zuschlag bis zu 10% der 
festgesetzten Abgabe (Verspatungszuschlag) 
auferlegen, wenn die Verspatung nicht entschuldbar 
ist.  Dies gilt auch dann, wenn die Umsatzsteuer zur 
Einzahlung gebracht wurde.  
 

Tipp: Achten Sie darauf, dass Sie neben der 
Zahlung insbesonders die Umsatzsteuer-
voranmeldung elektronisch einreichen und nach 
Einreichung der UVA die Databox im FinanzOnline 
u berpru fen, ob die U bermittlung korrekt erfolgte. Im 

Fall einer Fehlermeldung ist noch am selben Tag 
eine korrigierte UVA einzureichen. In diesem Fall 
wird von der Finanzverwaltung kein Verspatungs-
zuschlag vorgeschrieben.  
 
Berichtigung einer gu ltig eingebrachten UVA 
 

Wird eine bereits gu ltig eingebrachte UVA im 
nachhinein berichtigt, so kann diese berichtigte 
UVA nur in schriftlicher Form eingereicht werden. 
Davon zu unterscheiden, ist der Fall, wenn eine 
UVA u bermittelt wird und das U bermittlungs-
protokoll eine Fehlermeldung enthalt. In diesem Fall 
ist die UVA noch nicht gu ltig eingebracht worden, 
sodass eine neuerliche elektronische U bermittlung 
moglich und geboten ist. 
 
• Aktuelle Zinssatze der Finanzverwaltung  
 

Durch die Zinssenkung der Europaischen 
Zentralbank sind auch die Zinssatze der 
Finanzverwaltung neu festgelegt worden. Ab 9. Juni 
2003 werden die Zinsen mit folgenden Satzen 
verrechnet: 
 

Stundungszinsen 5,47%  
Aussetzungszinsen 2,47%  
Anspruchszinsen 3,47%  
 

Wann welche Zinsen verrechnet werden, erfahren 
Sie unter 
 

            www.pilz-rath.at/fa-zinsen 
 
• Kein Betriebsausgabenabzug bei Verkehrs-

unfall auf privat veranlasstem Umweg 
 

Hat der Abgabepflichtige auf der Heimfahrt vom 
Betrieb einen Unfall mit einem fu r sein 
Unternehmen verwendeten Pkw auf einer aus 
privatem Anlass gewahlten Umwegstrecke (hier: 
Abholen des Sohnes von dessen Arbeitsstatte), sind 
die durch den Unfall verursachten Kosten nicht als 
Betriebsausgaben abzugsfahig. (VwGH 27. 3. 2003, 
99/15/0245) 
 
• Nichtanerkennung von Kilometergelder 

wegen Aufzeichnungsmangel 
 

Fu hrt ein Arbeitnehmer (hier: des elterlichen 
Backereibetriebes) Auslieferungsfahrten mit dem 
Privat-Pkw durch, hat das Fahrtenbuch §  auch wenn 
die Ziele der Fahrten mit dem Privat-Pkw taglich 
gleich bleiben und die Fahrtrouten immer 
vorgegeben sind §  nicht nur Angaben u ber die 
immer gleiche Anzahl von Kilometern, sondern auch 
u ber die Anfangs- und Endkilometerstande der 
einzelnen Fahrten zu enthalten.  
 

Werden zudem Auslieferungsfahrten mit dem Pkw 
des Arbeitnehmers auch durch den Dienstgeber 
durchgefu hrt, muss aus dem Fahrtenbuch weiters 



 

 

ersichtlich sein, welche von den aufgezeichneten 
Fahrten tatsachlich vom Arbeitnehmer durchgefu hrt 
worden sind. (VwGH 30. 1. 2003, 99/15/0215, 
0216) 
 

Betriebswichtiges 
 

• Auslandsu berweisungen zu Inlandspreisen 
 

Ab 1. Juli 2003 hat Ihr Bankinstitut Auslands-
u berweisungen innerhalb der EU zum gleichen Preis 
wie Inlandsu berweisungen durchzufu hren. 
 

Verschiedene Voraussetzungen mu ssen aber 
gegeben sein, dass Ihre U berweisung wirklich 
kostengu nstig durchgefu hrt werden kann. Die 
sogenannte EU-Standardu berweisung muss 
folgenden Kriterien entsprechen: 
 

- Auftragswahrung ist EUR 
- Auftragsbetrag ist max. EUR 12.500,00 
- Angabe der IBAN und des BIC-Codes 
- U berweisung auf Konten in Lander der EU 
- Spesenteilung zwischen Auftraggeber und 

Empfanger 
 

Fu r eine verbilligte und damit rasche Durchfu hrung 
(automationsunterstu tzte Datenverarbeitung) ist 
daher insbesonders der sogenannte IBAN und BIC 
notwendig. 
 

Die IBAN (Internationale Bank-Kontonummer) ist 
die international eindeutige Darstellung der 
Kontoverbindung. Die IBAN setzt sich aus 
Landerkennzeichen, Pru fziffer, Bankcode (in 
O sterreich: Bankleitzahl) und Kontonummer 
zusammen. Die Lange variiert je Land - in 
O sterreich besteht sie aus 20 Zeichen. 
 

BIC (oder auch SWIFT-Code), steht fu r Bank 
Identifikations Code und ist die weltweit gu ltige und 
eindeutige Kennung einer Bank. Mit dem BIC kann 
die Empfangerbank eindeutig ermittelt werden, was 
zur reibungslosen und zu gigen Abwicklung von 
grenzu berschreitenden U berweisungen beitragt. 
 

Internes 
 

• MitarbeiterInnen perso nlich 
 

Frau Martina Glatz hat im Juni 2003 den 
Buchhalterlehrgang mit ausgezeichnetem Erfolg 
bestanden. Wir gratulieren herzlich. 
 

Zinssatz aktuell 
 

Der Kapitalmarkt hat eine fallende Tendenz 
verzeichnet, wodurch sich der an die SMR ge-
bundene BU RGES-Zinssatz ab 1.7.2003 auf 
3,625 % (bisher 3,75 %) vermindert hat. 
 

Der EURIBOR (= Geldmarkt) hat sich durch die 
Zinssenkung der EZB Anfang Juni 2003 auf 2,15 % 
vermindert, was einer Zinssenkung von 0,4 % 
entspricht. 
 

Im Fremdwahrungsbereich ist anzumerken, dass die 
Wechselkurse des Schweizer Franken und des 
Japanischen Yen gegenu ber dem Euro wesentlich 
gefallen sind. So hat der CHF seit April 2003 um rd. 
4% und der Yen um rd. 7% nachgegeben. Sollten 
Sie einen Yen-Fremdwahrungskredit haben, so ist 
ein Wechsel in den Euro zu u berlegen, um den 
Kursgewinn zu realisieren. Zahlt der 
Fremdwahrungskredit zum Betriebsvermogen so ist 
zu beachten, dass ein allfalliger Kursgewinn einen 
steuerpflichtigen Gewinn darstellt. Wir beraten Sie 
gerne im Hinblick auf die konkrete steuerliche 
Auswirkung in Ihrem Fall. 
 

Tipp: Wir empfehlen allen, die eine Bindung der 
Sollzinsen an einen Referenzzinssatz vereinbart 
haben, zu u berpru fen, ob die Zinssenkung zum 
1.7.2003 durchgefu hrt wurde.  
 
 

Betriebsmittelkredit (Kontokorrent) 
(Stand: 30. Juni 2003) 
 

Top-Zinssatz*):  3,625 % - 4,25 % 
Guter Zinssatz:  4 % - 4,50 % 
 

Bei den angefu hrten Zinssatzen handelt es sich um 
Nettokonditionen (ohne Bereitstellungsgebu hren). 
 

Abstattungskreditvertrage 
(Stand: 30. Juni 2003) 
 

Euro Kredite*): 3,125 % - 3,625 % 
Schweizer Franken*): 1,375 % - 1,875 % 
Japanischer Yen*): 1,125 % - 1,75 % 
 

*) bei bester Bonitat und Besicherungsmoglichkeit  
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